
 

 
 
Änderungen des Gebührentarifs der Handwerkskammer Dortmund 
 

 

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Dortmund hat am 21.11.2018 die nachstehenden Änderungen 

des Gebührentarifs beschlossen: 

 

 

A) Verwaltungsgebühren, IV. Sonstige Gebühren, 

1. Vereidigung von Sachverständigen: 

a) Bearbeitungsgebühr für das Antragsverfahren auf Erstbestellung     300,00 € 

Bei Rücknahme des Antrages auf Erstbestellung je nach entsprechendem Stand 

der Bearbeitung erfolgt eine Rückerstattung in Höhe von  90 – 150 € 

b) Änderung / Erweiterung der Bestellung je Sachgebiet       150,00 €  

c) Wiederbestellungsgebühr             25,00 € 

         zzgl. 25 € pro Jahr der Wiederbestellung (= max: 150,00 €) 

d) Ersatzbeschaffung eines Stempels           30,00 € 

 

 

A) Verwaltungsgebühren, IV. Sonstige Gebühren, 

2.b) Gebühr für die Einleitung der Zwangsbeitreibung         54,00 € 

 

 

B) Prüfungsgebühren 

1. Zwischenprüfung           50,00 - 300,00 € 

2. Gesellen- und Abschlussprüfung 

  a) Gesamtprüfung       100,00 - 400,00 € 

 b) Teilprüfung prakt.         50,00 - 250,00 € 

 c) Teilprüfung schriftlich (mit mündlicher Ergänzungsprüfung)    50,00 - 150,00 € 

3. Gestreckte Gesellen- bzw. Abschlussprüfung 

 a) Teil 1           80,00 - 350,00 € 

 b) Teil 2         100,00 - 400,00 € 

 c) Teilprüfung Teil 2 

  praktisch          50,00 - 250,00 € 

  schriftlich (mit mündlicher Ergänzungsprüfung)     50,00 - 150,00 € 

4. Umschulungsprüfung        100,00 - 400,00 € 

 

 

Die Genehmigung des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nord-

rhein-Westfalen ist am 07.12.2018 erteilt worden (AZ: 107/IX.1-34-12/05). 

 

 

Ausgefertigt: 

Dortmund, 17. Dezember 2018 

 

 

gez. Klaus Feuler    gez. Ernst Wölke 

Vizepräsident     Hauptgeschäftsführer 


